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 Veröffentlicht am 22.04.1931

Norm

AO §11

Rechtssatz

Zugunsten einer Forderung, für die vor der Erö nung des Ausgleichsverfahrens auf Grund einer

Pfandbestellungsurkunde eine Rangordnung angemerkt worden war, entsteht kein Absonderungsrecht, wenn das

Pfandrecht in der angemerkten Rangordnung erst nach Beendigung des Ausgleichsverfahrens einverleibt wurde.
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